
Bescheinigung über das einjährige gelenkte
Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife

in der Klasse 11 der Fachoberschule

gemäß § 8 Nummer 1 Anlage C Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den
Bildungs- gängen des Berufskollegs vom 26. Mai 1999 (APO-BK - BASS 13-33 Nr. 1.1) i.V.m.
der Ausbil- dungsordnung für das gelenkte Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife
(Praktikum- Ausbildungsordnung - BASS 13-31 Nr. 1)

Frau/Herr1

Vor- und Zuname

geboren am                                                      in                                                                                    

hat bei (Name, Anschrift der Praktikumsstelle):                                                                                 

vom                                            bis                                                                      
ein Praktikum unter Anleitung einer Fachkraft gemäß Praktikumsvertrag vom                   
absol- viert.
Sie/Er1 hat                         Tage versäumt. Davon unentschuldigt:                                  
Die Fehlzeiten haben den Erfolg des Praktikums nicht gefährdet.

Das Praktikum wurde nach Anlage 1 der Praktikum-Ausbildungsordnung für das gelenkte 
Prak- tikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (BASS 13-31 Nr. 1) im Fachbereich:
                                                                                 absolviert.

Sie/Er1 hat Einblicke in folgende Arbeitsbereiche betrieblicher Praxis erworben:

        Wochen

        Wochen

        Wochen

        Wochen

        Wochen

Das Betriebspraktikum wurde ordnungsgemäß/nicht ordnungsgemäß1 durchgeführt.
Besondere Bemerkungen:

Kenntnisnahme durch die Schule

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel Unterschrift und Schulstempel

Mit der vorstehenden Unterschrift wird versichert, dass es sich bei der Praktikumsstätte um
ei- nen zur Ausbildung berechtigten Betrieb oder um eine Einrichtung oder Behörde handelt,
die die Berechtigung hat, in einem anerkannten Ausbildungsberuf auszubilden, oder von der
Be- zirksregierung als Praktikumsstätte zugelassen wurde.

1) Nichtzutreffendes streichen


